	Fischereirevierausschuss

     
	     , am      


Herrn
     
Mitgliedsbeitrag für das Jahr      
Sehr geehrter Bewirtschafter,

gemäß § 43 Abs. 3 des OÖ. Fischereigesetzes haben die ordentlichen Mitglieder (Bewirtschafter) zur Deckung des Aufwandes des Fischereireviers jeweils für ein Jahr einen Mitgliedsbeitrag an den Fischereirevierausschuss zu entrichten.
Der Mitgliedsbeitrag wurde für Ihr Fischereirecht mit €      ,-- festgesetzt.

Wir dürfen Sie ersuchen, diesen Betrag mittels beiliegendem Zahlschein bis zum       zur Einzahlung zu bringen.

Für den Fischereirevierausschuss
(Obmann)
Beilage:

1 Zahlschein
